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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 527/J-NR/95, be

treffend die Refundierung von Freifahrtsscheinen für Schüler 

und Studierende, die die Abgeordneten Dr. Severin Renoldnerund 

FreundInnen am 8. Februar 1995 an mich richteten, beehreidh 

mich wie folgt zu beantworten: 

1. Decken sich die von den Innsbrucker Verkehrsbetrieben ange

botenen Leistungen mit den vom Bund refundierten Summen für 

Schüler..,.' bzw.· Studentenfreifahrt? 

2. Wenn· nein, .das heiß t, wenn sei tens des Bundes eine auch über 

den Samstag hinausgehende Verkehrsleistung bezahlt wird, in

wiefern ist diese Subventionierung aus Mitteln der Familien

förderung gerechtfertigt? 

3. Gibt es außer den Innsbrucker Verkehrsbetrieben noch weitere 

Verkehrsunternehmungen, die in analoger Weise vorgehen? 

4. Welche Konsequenzen werden Sie aus diesem Mißbrauch von 

zweckgebundenen öffentlichen Mitteln ziehen? 

Antwort: 

Die Bezahlung der Schülerfahrten erfolgt aus Mitteln des 

Familienlastenausgleichsfonds; die Kompetenz dafür liegt bei 

der Bundesministerin für Jugend und Familie. 

Allgemein ist zu bemerken~daß ein Anspruch auf Ausstellung von. 

Freifahrtausweisen nurfüi Fahrten von der Wohnung zur Schule. 
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und zurück besteht, wenn diese Fahrten an mindestens vier Tagen 

der Woche erfolgen (bei Berufsschulen gelten andere Regelun
gen) . 

Die Kompetenz liegt. aber - wie bereits erwähnt - ausschließlich 

bei der Bundesministerin für Jugend und Familie. 

Der Bundesminister: 
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